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i  E N l n g R F

Gesetz, nit den das Stadtgesetz betreffend dle Erteilung von
Unterricht in Gesellschaftstänzen geändert rlrird

Der l{iener Landtag hat beschlossen:

t!tik61 r

Das Stadtgesetz betreffend die Erteilung von Unterrichc
in GeseLlschaftstänzen, cBl. der Stadt Wien Nr. 28/3.936
in der Fassung des cesetzes LGBI. für Wien Nr. 27 l tg4l
lrird lrie folgt geändert:

1. Den S 3 Abs.1 wird fo19end6r Satz angefügt:
'lstaatsbtirger eines staates, der vertragspartej. des Ab_
kornmens tlber den Europäischen Wirtschaftsraum ist, sind
österreictrischen Staatsbürgern gl.eichgestellt.'r

2. S 4 zweiter Satz Lautets
'rSie haben für die Ausübung einen geeigneten Geschäfts_
führer (S 3) nit  Wohnsitz in In]änd zu bestel len.rr

ertitel II

Dieses rrandesgesetz tritt gleichzeitig nit dem Abkornrnen
über den Europäischen !{irtschaftsraun in Kraft.



Stadtgesetz betreffend dle Ertellung von
' Unterricht in Gesellschaftstänzen

Y O R B t T A A A

Proble!

Anpassung des Stadtgesetzes betreffend die Erteilung von
unterricht in Gesellschaftstänzen an die voraussr.chtlich
in Rahrnen des lJberein*onnens über dle schaffung eines Euro-
pälschen wl'rtschaftsraumes rnaBgeblichen Rahmenbeding*..rg"n.

Lösupa

Gleichstellung der staatsbnrger Jener staaten, die vertrags-
parteien des Abkonnens über den Europäischen wirtschaftsraurn

. sind, nit österreichLschen Staatsbtlrgern.

Altarpativ€tr

rn Farle der Ratiflzierung des übereinkounens tiber clie
. schaffung eJ.nes Europäischen wirtschaftsraumes hinsichtlich

der zur Anpassung an die diesbeztiglichen voraussichtrichen
Rahnenbedingungen vorgeschlagenen Bestinrnungen keine, anson_
sten Beibehaltung des bisherigen Zustandes.

xosten

Durch die angestrebte Neuregelung sind lfehrkosten für das
. Land ttien nLcht zu enrarten.

Ee-trotlfolll.tät

fst gegeben bzw. soll durch dl.e vorgeschlagene Gesetzesände-
rung gewährleistet werden.



l.

ErläutorungeD

Altg€ü.iros!

Da voraussichtlich Dit 1. Jänner 1993 der Vertrag zur schaf_
fung eines gemeinsanen Europäischen tfirtschäftsraumes in_
krafttreten wird, var dle Veranlassung gegeben, vom derzeit
bestehenden Inländervorbehalt, entsprechend den j.m EwR_Ver-
trag verankerten prinzipien der Niederlassungs- und Dlenst_
leistungsfreihelt, zugunsten der staatsbllrger Jener staaten
abzugehen, die Vertragsparteien des Abkommens - llber den
Europäischen lfirtschaftsraun slnd.

ATt: 4 und Art 31 ff des Abkoffnens {lber den EuropäLschenI{irtschaftsraun;

l9tll:,9_119932/62t _Al1geneines progranm zur Aufhebung der Be_scnranj(ungen des frei.en Dienstleistungsverkehrs (A51.Nr.oo2
vorn 15-. 1.1962, s. 32; Engtische Fassüng: antfisänä-'-s;;ä;_
rausgabe (Reihe 2) IX, S.3)

3€sotlöetes:

zu  A r t i ke l  T  2 .  L2

Konnten bisher Ausländer nur nit Nachsicht des Btirgerrnei-
sters vom Erfordernis der österreichischen Staats (Bun_
des)bilrgerscttaft in berilcksichtigrrngswürdigen Fällen die
TanzLehrbelrtlligrung erlangen, sind nururehr Staatsbtirger
Jener Staaten österreLchischen Staatsb{irgern gleichgestellt,
die Vertragsparteien des AbkoDnens llber den Europäischen
Vlirtschaftsraun sind.

zu  Ar t i ke l  f  2 .2 :
Da nunmehr auch Juristischen personen, die ihren sitz irn
Ausland haben, die Tanzlehrbe\rilllgung verl. j.ehen werden
kann, ist das Erfordernis des inländischen Wohnsitzes des
Geschäftsfllhrers geboten.


